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Fußnoten

(+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1977 +++)
 
(+++ Zur Anwendung bis zum 31.12.2024 vgl. § 37 Abs. 2 +++)
 
 

Das G wurde als Art. 1 d. G v. 7.8.1973 I 965 (GrStRefG) vom Bundestag mit Zustimmung des Bundes-
rates beschlossen. Es ist gem. Art. 8 dieses G am 12.8.1973 in Kraft getreten.
Abweichendes Landesrecht:
Dieses G idF v. 7.8.1973 I 965: Baden-Württemberg – Abweichung durch das Gesetz zur Regelung ei-
ner Landesgrundsteuer (Landesgrundsteuergesetz – LGrStG) v. 4.11.2020 GBl. BW 2020, S. 974 mWv
14.11.2020 (vgl. BGBl. I 2020, 2565); dieses geändert durch G v. 22.12.2021 GBl. BW 2021, S. 1029
mWv 31.12.2021 (vgl. BGBl. I 2022, 30), durch G v. 13.6.2023 GBl. BW 2023, S. 170 mWv 17.6.2023
(vgl. BGBl. 2023 I Nr. 161) u. durch G v. 18.11.2025 GBl. BW 2020, S. 974 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025
(vgl. BGBl. 2025 I Nr. 313)
Dieses G idF v. 7.8.1973 I 965: Bayern – Abweichung durch das Bayerisches Grundsteuergesetz (Bay-
GrStG) v. 10.12.2021 GVBl. BY S. 638 mWv 1.1.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 29); dieses geändert durch § 4 G
v. 23.12.2022 GVBl. BY S. 704 mWv 1.1.2022 u. 1.1.2023 (vgl. BGBl. 2023 I Nr. 68)
Dieses G idF v. 7.8.1973 I 965: Hessen – Abweichung durch das Hessisches Grundsteuergesetz
(HGrStG) v. 15.12.2021 GVBl. HE S. 906 mWv 24.12.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 5263); dieses geändert
durch Art. 3b G v. 27.3.2025 GVBl. HE Nr. 22 mWv 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 108)
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Inhaltsübersicht: Eingef. durch Art. 3 Nr. 1 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

Abschnitt I Steuerpflicht

 

§ 1 Heberecht

(1) Die Gemeinde bestimmt, ob von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer zu erhe-
ben ist.

(2) Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so stehen das Recht des Absatzes 1 und die in diesem
Gesetz bestimmten weiteren Rechte dem Land zu.

(3) Für den in gemeindefreien Gebieten liegenden Grundbesitz bestimmt die Landesregierung durch
Rechtsverordnung, wer die nach diesem Gesetz den Gemeinden zustehenden Befugnisse ausübt.

§ 2 Steuergegenstand

Steuergegenstand ist der inländische Grundbesitz im Sinne des Bewertungsgesetzes:

1. die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (§§ 232 bis 234, 240 des Bewertungsgesetzes); die-
sen stehen die in § 218 Satz 2 des Bewertungsgesetzes bezeichneten Betriebsgrundstücke
gleich;
 

2. die Grundstücke (§§ 243, 244 des Bewertungsgesetzes); diesen stehen die in § 218 Satz 3 des
Bewertungsgesetzes bezeichneten Betriebsgrundstücke gleich.
 

Fußnoten

§ 2 (früher Nr. 2) idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grund-
steuergesetz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528);
dieses geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl. 2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022 (vgl. BGBl.
I 2022, 1075) u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl.
2025 I Nr. 17)
§ 2 Nr. 2 idF d. G v. 7.8.1973 I 965: Niedersachsen - Abweichung durch Niedersächsisches Grundsteu-
ergesetz (NGrStG) v. 7.7.2021 Nds. GVBl. 2021 S. 502 mWv 14.7.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 3087); dieses
geändert durch G v. 20.5.2022 Nds. GVBl. 2022 S. 314 mWv 1.1.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 797)
§ 2: IdF d. Art. 3 Nr. 2 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 2 Nr. 1: IdF d. Art. 31 Nr. 1 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv 29.12.2020

§ 3 Steuerbefreiung für Grundbesitz bestimmter Rechtsträger

(1) 1Von der Grundsteuer sind befreit

1. Grundbesitz, der von einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts für einen öf-
fentlichen Dienst oder Gebrauch benutzt wird. 2Ausgenommen ist der Grundbesitz, der von Be-
rufsvertretungen und Berufsverbänden sowie von Kassenärztlichen Vereinigungen und Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigungen benutzt wird;
 

1a. (weggefallen)
 

2. Grundbesitz, der vom Bundeseisenbahnvermögen für Verwaltungszwecke benutzt wird;
 

3. Grundbesitz, der von
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a) einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts,
 

b) einer inländischen Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach
der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach ihrer tat-
sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mild-
tätigen Zwecken dient,
 

für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke benutzt wird;
 

4. Grundbesitz, der von einer Religionsgesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, ei-
nem ihrer Orden, einer ihrer religiösen Genossenschaften oder einem ihrer Verbände für Zwecke
der religiösen Unterweisung, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Erziehung oder für Zwecke
der eigenen Verwaltung benutzt wird. 2Den Religionsgesellschaften stehen die jüdischen Kultus-
gemeinden gleich, die nicht Körperschaften des öffentlichen Rechts sind;
 

5. Dienstwohnungen der Geistlichen und Kirchendiener der Religionsgesellschaften, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind, und der jüdischen Kultusgemeinden. 2§ 5 ist insoweit
nicht anzuwenden.
 

6. Grundbesitz der Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und
der jüdischen Kultusgemeinden, der am 1. Januar 1987 und im Veranlagungszeitpunkt zu einem
nach Kirchenrecht gesonderten Vermögen, insbesondere einem Stellenfonds gehört, dessen Er-
träge ausschließlich für die Besoldung und Versorgung der Geistlichen und Kirchendiener sowie
ihrer Hinterbliebenen bestimmt sind. 2Ist in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet die Zugehörigkeit des Grundbesitzes zu einem gesonderten Vermögen im Sinne des Sat-
zes 1 am 1. Januar 1987 nicht gegeben, reicht es insoweit aus, daß der Grundbesitz zu einem
Zeitpunkt vor dem 1. Januar 1987 zu einem gesonderten Vermögen im Sinne des Satzes 1 ge-
hörte. 3Die §§ 5 und 6 sind insoweit nicht anzuwenden.
 

2Der Grundbesitz muß ausschließlich demjenigen, der ihn für die begünstigten Zwecke benutzt, oder
einem anderen nach den Nummern 1 bis 6 begünstigten Rechtsträger zuzurechnen sein. 3Satz 2 gilt
nicht, wenn der Grundbesitz von einem nicht begünstigten Rechtsträger im Rahmen einer Öffentlich Pri-
vaten Partnerschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für einen öffentlichen Dienst oder
Gebrauch überlassen wird und die Übertragung auf den Nutzer am Ende des Vertragszeitraums verein-
bart ist.

(2) 1Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinne dieses Gesetzes ist die hoheitliche Tätigkeit oder der
bestimmungsgemäße Gebrauch durch die Allgemeinheit. 2Ein Entgelt für den Gebrauch durch die Allge-
meinheit darf nicht in der Absicht, Gewinn zu erzielen, gefordert werden.

(3) Öffentlicher Dienst oder Gebrauch im Sinne dieses Gesetzes ist nicht anzunehmen bei Betrieben ge-
werblicher Art von juristische Personen des öffentlichen Rechts im Sinne des Körperschaftsteuergeset-
zes.

Fußnoten

(+++ § 3 Abs. 3: das Wort "juristische" müsste richtig "juristischen" lauten +++)
(+++ § 3 Abs. 1 Nr. 1a F. 1994-09-14: Zur Anwendung vgl. § 38 Satz 3 F. ab 1994-09-14 +++)
(+++ § 3 Abs. 1 Nr. 5 und 6 F. 1993-09-13: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 38 Satz 2 F. 1993-09-13
+++)
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a: Aufgeh. durch Art. 11 Nr. 1 Buchst. a G v. 22.12.1999 I 2601 mWv 1.1.2000
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Anlage I Kap. IV Sachgeb. B Abschn. II Nr. 30 Buchst. a EinigVtr v.
31.8.1990 iVm Art. 1 G v. 23.9.1990 II 885, 986 mWv 29.9.1990 u. d. Art. 6 Abs. 56 Nr. 1 G v.
27.12.1993 I 2378 mWv 1.1.1994
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5: IdF d. Art. 12 Nr. 1 Buchst. a DBuchst. aa G v. 13.9.1993 I 1569 mWv 18.9.1993
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6: Eingef. durch Art. 12 Nr. 1 Buchst. a DBuchst. bb G v. 13.9.1993 I 1569 mWv
18.9.1993
§ 3 Abs. 1 Satz 2: IdF d. Art. 12 Nr. 1 Buchst. b G v. 13.9.1993 I 1569 mWv 18.9.1993
§ 3 Abs. 1 Satz 3: Eingef. durch Art. 6 G v. 1.9.2005 I 2676 mWv 8.9.2005
§ 3 Abs. 3: IdF d. Art. 11 Nr. 1 Buchst. b G v. 22.12.1999 I 2601 mWv 1.1.2000
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§ 4 Sonstige Steuerbefreiungen

Soweit sich nicht bereits eine Befreiung nach § 3 ergibt, sind von der Grundsteuer befreit

1. Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft, die Körperschaft des öffentlichen
Rechts ist, oder einer jüdischen Kultusgemeinde gewidmet ist;
 

2. Bestattungsplätze;
 

3.
a) die dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze, Wasserstraßen, Häfen

und Schienenwege sowie die Grundflächen mit den diesem Verkehr unmittelbar dienen-
den Bauwerken und Einrichtungen, zum Beispiel Brücken, Schleuseneinrichtungen, Si-
gnalstationen, Stellwerke, Blockstellen;
 

b) auf Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätzen alle Flächen, die unmittelbar zur Ge-
währleistung eines ordnungsgemäßen Flugbetriebes notwendig sind und von Hochbau-
ten und sonstigen Luftfahrthindernissen freigehalten werden müssen, die Grundflächen
mit den Bauwerken und Einrichtungen, die unmittelbar diesem Betrieb dienen, sowie die
Grundflächen ortsfester Flugsicherungsanlagen einschließlich der Flächen, die für einen
einwandfreien Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind;
 

c) die fließenden Gewässer und die ihren Abfluß regelnden Sammelbecken, soweit sie nicht
unter Buchstabe a fallen;
 

 

4. die Grundflächen mit den im Interesse der Ordnung und Verbesserung der Wasser- und Boden-
verhältnisse unterhaltenen Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Wasser- und Bodenverbände
und die im öffentlichen Interesse staatlich unter Schau gestellten Privatdeiche;
 

5. Grundbesitz, der für Zwecke der Wissenschaft, des Unterrichts oder der Erziehung benutzt wird,
wenn durch die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle anerkannt ist, daß der Be-
nutzungszweck im Rahmen der öffentlichen Aufgaben liegt. 2Der Grundbesitz muß ausschließ-
lich demjenigen, der ihn benutzt, oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zuzu-
rechnen sein;
 

6. Grundbesitz, der für die Zwecke eines Krankenhauses benutzt wird, wenn das Krankenhaus in
dem Kalenderjahr, das dem Veranlagungszeitpunkt (§ 16 Absatz 1, § 17 Absatz 3, § 18 Absatz
3) vorangeht, die Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 oder 2 der Abgabenordnung erfüllt hat. 2Der
Grundbesitz muß ausschließlich demjenigen, der ihn benutzt, oder einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts zuzurechnen sein.
 

Fußnoten

§ 4 Nr. 3 Buchst. b: IdF d. Art. 11 Nr. 2 G v. 22.12.1999 I 2601 mWv 1.1.2000
§ 4 Nr. 6: IdF d. Art. 15 Nr. 1 G v. 14.12.1976 I 3341 mWv 1.1.1977
§ 4 Nr. 6 Satz 1: IdF d. Art. 21 Nr. 1 G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022

§ 5 Zu Wohnzwecken benutzter Grundbesitz

(1) Dient Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke (§§ 3 und 4) benutzt wird, zugleich Wohnzwe-
cken, gilt die Befreiung nur für

1. Gemeinschaftsunterkünfte der Bundeswehr, der ausländischen Streitkräfte, der internationalen
militärischen Hauptquartiere, der Bundespolizei, der Polizei und des sonstigen Schutzdienstes
des Bundes und der Gebietskörperschaften sowie ihrer Zusammenschlüsse;
 

2. Wohnräume in Schülerheimen, Ausbildungs- und Erziehungsheimen sowie Prediger- und Pries-
terseminaren, wenn die Unterbringung in ihnen für die Zwecke des Unterrichts, der Ausbildung
oder der Erziehung erforderlich ist. 2Wird das Heim oder Seminar nicht von einem der nach § 3
Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 begünstigten Rechtsträger unterhalten, so bedarf es einer Anerkennung
der Landesregierung oder der von ihr beauftragten Stelle, daß die Unterhaltung des Heims oder
Seminars im Rahmen der öffentlichen Aufgaben liegt;
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3. Wohnräume, wenn der steuerbegünstigte Zweck im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 nur
durch ihre Überlassung erreicht werden kann;
 

4. Räume, in denen sich Personen für die Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke ständig bereit-
halten müssen (Bereitschaftsräume), wenn sie nicht zugleich die Wohnung des Inhabers darstel-
len.
 

(2) Wohnungen sind stets steuerpflichtig, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen.

Fußnoten

§ 5 Abs. 1 Nr. 1: IdF d. Art. 29 G v. 21.6.2005 I 1818 mWv 1.7.2005

§ 6 Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundbesitz

Wird Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke (§§ 3 und 4) benutzt wird, zugleich land- und forst-
wirtschaftlich genutzt, so gilt die Befreiung nur für

1. Grundbesitz, der Lehr- oder Versuchszwecken dient;
 

2. Grundbesitz, der von der Bundeswehr, den ausländischen Streitkräften, den internationalen mili-
tärischen Hauptquartieren oder den in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Schutzdiensten als Übungs-
platz oder Flugplatz benutzt wird;
 

3. Grundbesitz, der unter § 4 Nr. 1 bis 4 fällt.
 

§ 7 Unmittelbare Benutzung für einen steuerbegünstigten Zweck

1Die Befreiung nach den §§ 3 und 4 tritt nur ein, wenn der Steuergegenstand für den steuerbegünstig-
ten Zweck unmittelbar benutzt wird. 2Unmittelbare Benutzung liegt vor, sobald der Steuergegenstand
für den steuerbegünstigten Zweck hergerichtet wird.

§ 8 Teilweise Benutzung für einen steuerbegünstigten Zweck

(1) Wird ein räumlich abgegrenzter Teil des Steuergegenstandes für steuerbegünstigte Zwecke (§§ 3
und 4) benutzt, so ist nur dieser Teil des Steuergegenstandes steuerfrei.

(2) Dient der Steuergegenstand oder ein Teil des Steuergegenstandes (Absatz 1) sowohl steuerbegüns-
tigten Zwecken (§§ 3 und 4) als auch anderen Zwecken, ohne daß eine räumliche Abgrenzung für die
verschiedenen Zwecke möglich ist, so ist der Steuergegenstand oder der Teil des Steuergegenstandes
nur befreit, wenn die steuerbegünstigten Zwecke überwiegen.

§ 9 Stichtag für die Festsetzung der
Grundsteuer, Entstehung der Steuer

(1) Die Grundsteuer wird nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer entsteht mit dem Beginn des Kalenderjahres, für das die Steuer festzusetzen ist.

§ 10 Steuerschuldner

(1) Schuldner der Grundsteuer ist derjenige, dem der Steuergegenstand bei der Feststellung des Grund-
steuerwerts zugerechnet ist.

(2) Ist der Steuergegenstand mehreren Personen zugerechnet, so sind sie Gesamtschuldner.

Fußnoten

§ 10 Abs. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 23 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 10 Abs. 2: Früherer Abs. 2 aufgeh., früherer Abs. 3 jetzt Abs. 2 gem. Art. 3 Nr. 3 Buchst. a u. b G v.
26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
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§ 11 Persönliche Haftung

(1) Neben dem Steuerschuldner haften der Nießbraucher des Steuergegenstandes und derjenige, dem
ein dem Nießbrauch ähnliches Recht zusteht.

(2) 1Wird ein Steuergegenstand ganz oder zu einem Teil einer anderen Person übereignet, so haftet der
Erwerber neben dem früheren Eigentümer für die auf den Steuergegenstand oder Teil des Steuergegen-
standes entfallende Grundsteuer, die für die Zeit seit dem Beginn des letzten vor der Übereignung lie-
genden Kalenderjahres zu entrichten ist. 2Das gilt nicht für Erwerbe aus einer Insolvenzmasse und für
Erwerbe im Vollstreckungsverfahren.

Fußnoten

§ 11 Abs. 2 Satz 2: IdF d. Art. 9 Nr. 5 G v. 19.12.1998 I 3836 mWv 1.1.1999

§ 12 Dingliche Haftung

Die Grundsteuer ruht auf dem Steuergegenstand als öffentliche Last.

Abschnitt II Bemessung der Grundsteuer

 

§ 13 Steuermesszahl und Steuermessbetrag

1Bei der Berechnung der Grundsteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. 2Dieser ist durch
Anwendung eines Promillesatzes (Steuermesszahl) auf den Grundsteuerwert oder seinen steuerpflich-
tigen Teil zu ermitteln, der nach dem Bewertungsgesetz im Veranlagungszeitpunkt (§ 16 Absatz 1, § 17
Absatz 3, § 18 Absatz 3) für den Steuergegenstand maßgebend ist.

Fußnoten

§ 13 idF d. G v. 7.8.1973 I 965: Niedersachsen - Abweichung durch Niedersächsisches Grundsteuerge-
setz (NGrStG) v. 7.7.2021 Nds. GVBl. 2021 S. 502 mWv 14.7.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 3087); dieses ge-
ändert durch G v. 20.5.2022 Nds. GVBl. 2022 S. 314 mWv 1.1.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 797)
§ 13 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuergesetz
(HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses geän-
dert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl. 2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 1075)
u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 13: IdF d. Art. 3 Nr. 4 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 13 Satz 2: IdF d. Art. 3 Nr. 24 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

§ 14 Steuermeßzahl für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft

Für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beträgt die Steuermeßzahl 0,55 Promille.

Fußnoten

§ 14: IdF d. Art. 3 Nr. 5 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

§ 15 Steuermesszahl für Grundstücke

(1) Die Steuermesszahl beträgt

1. für unbebaute Grundstücke im Sinne des § 246 des Bewertungsgesetzes 0,34 Promille,
 

2. für bebaute Grundstücke

a) im Sinne des § 249 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des Bewertungsgesetzes 0,31 Promille,
 

b) im Sinne des § 249 Absatz 1 Nummer 5 bis 8 des Bewertungsgesetzes 0,34 Promille.
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(2) 1Die Steuermesszahl nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird um 25 Prozent ermäßigt, wenn

1. für das Grundstück nach § 13 Absatz 3 des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. September
2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl. I S.
1610) geändert worden ist, eine Förderzusage erteilt wurde und
 

2. die sich aus der Förderzusage im Sinne des § 13 Absatz 2 des Wohnraumförderungsgesetzes er-
gebenden Bindungen im Hauptveranlagungszeitraum bestehen.
 

2Liegen die Voraussetzungen des Satzes 1 für einen Teil der Gebäude oder für Teile eines Gebäudes
vor, so ist die Ermäßigung der Steuermesszahl entsprechend anteilig zu gewähren.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Grundstücke, für die nach dem Ersten Wohnungsbaugesetz vom 24.
April 1950 (BGBl. S. 83) in der bis zum 31. Dezember 1987 geltenden Fassung, nach dem Zweiten Woh-
nungsbaugesetz vom 27. Juni 1956 (BGBl. I S. 523) in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fas-
sung oder nach den Wohnraumförderungsgesetzen der Länder eine Förderzusage erteilt wurde.

(4) Liegen für ein Grundstück weder die Voraussetzungen des Absatzes 2 noch des Absatzes 3 vor, wird
die Steuermesszahl nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a um 25 Prozent ermäßigt, wenn das jeweilige
Grundstück

1. einer Wohnungsbaugesellschaft zugerechnet wird, deren Anteile mehrheitlich von einer oder
mehreren Gebietskörperschaften gehalten werden und zwischen der Wohnungsbaugesellschaft
und der Gebietskörperschaft oder den Gebietskörperschaften ein Gewinnabführungsvertrag be-
steht,
 

2. einer Wohnungsbaugesellschaft zugerechnet wird, die als gemeinnützig im Sinne des § 52 der
Abgabenordnung anerkannt ist, oder
 

3. einer Genossenschaft oder einem Verein zugerechnet wird, für deren oder dessen Tätigkeit eine
Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 des Körperschaftsteuergesetzes besteht und so-
weit der Grundbesitz der begünstigten Tätigkeit zuzuordnen ist.
 

(5) 1Die Steuermesszahl nach Absatz 1 Nummer 2 wird für bebaute Grundstücke um 10 Prozent ermä-
ßigt, wenn sich auf dem Grundstück Gebäude befinden, die Baudenkmäler im Sinne des jeweiligen Lan-
desdenkmalschutzgesetzes sind. 2Stehen auf einem Grundstück nur ein Teil der Gebäude oder nur Teile
eines Gebäudes im Sinne des jeweiligen Landesdenkmalschutzgesetzes unter Denkmalschutz, so ist die
Ermäßigung der Steuermesszahl entsprechend anteilig zu gewähren.

(6) 1Der Abschlag auf die Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 wird auf Antrag zunächst für je-
den Erhebungszeitraum innerhalb des Hauptveranlagungszeitraums gewährt, wenn nachgewiesen wird,
dass die jeweiligen Voraussetzungen zum Hauptveranlagungszeitpunkt vorliegen. 2Treten die Voraus-
setzungen der Absätze 2 bis 5 erst im Laufe des Hauptveranlagungszeitraums ein und liegen sie zu Be-
ginn des Erhebungszeitraums vor, wird der Steuermessbetrag auf Antrag nach § 17 Absatz 2 Nummer 1
neu veranlagt. 3Entfallen die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5, ist dies nach § 19 Absatz 2 anzuzei-
gen und ist der Steuermessbetrag nach § 17 Absatz 2 Nummer 1 neu zu veranlagen oder nach § 21 zu
ändern. 4Der Antrag auf eine Ermäßigung der Steuermesszahl nach den Absätzen 2 bis 5 kann durch ei-
ne entsprechende Angabe in einer Erklärung nach § 228 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes erfolgen.

Fußnoten

§§ 15 u. 16 idF d. G v. 7.8.1973 I 965: Niedersachsen - Abweichung durch Niedersächsisches Grundsteu-
ergesetz (NGrStG) v. 7.7.2021 Nds. GVBl. 2021 S. 502 mWv 14.7.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 3087); dieses
geändert durch G v. 20.5.2022 Nds. GVBl. 2022 S. 314 mWv 1.1.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 797)
§§ 15 u. 16 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuerge-
setz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses
geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl. 2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022 (vgl. BGBl. I 2022,
1075), durch G v. 12.9.2024 HmbGVBl. 2024 S. 554 mWv 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2024 I Nr. 358) u. durch
G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 15 idF d. G v. 7.8.1973 I 965: Saarland - Abweichung durch § 1 Saarländisches Grundsteuergesetz v.
15.9.2021 Amtsbl. SL I 2021 S. 2372 mWv 29.10.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4903)
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§ 15: IdF d. Art. 3 Nr. 6 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 15 Abs. 1 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Bremen - Bremisches Grundsteuermesszahlengesetz (Brem-
GrStMG) v 18.9.2024 BremGBl. 2024 S. 736 mWv 13.10.2024 (vgl. BGBl. 2024 I Nr. 357)
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Sachsen - Abweichung durch das Sächsisches Gesetz
über die Festsetzung der Steuermesszahlen bei der Grundsteuer (Sächsisches Grundsteuermesszahlen-
gesetz – SächsGrStMG) v. 21.12.2021 SächsGVBl. 2022, S. 9 mWv 6.1.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 29)
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a: IdF d. Art. 3 Nr. 1 Buchst. a G v. 16.7.2021 I 2931 mWv 23.7.2021
§ 15 Abs. 2 Satz 1: Früher Abs. 2 einziger Text gem. Art. 3 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. cc G v. 16.7.2021 I
2931 mWv 23.7.2021
§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. aa G v. 16.7.2021 I 2931 mWv 23.7.2021
§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 3 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. bb G v. 16.7.2021 I 2931 mWv 23.7.2021
u. d. Art. 21 Nr. 2 Buchst. a G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022
§ 15 Abs. 2 Satz 2: Eingef. durch Art. 3 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. cc G v. 16.7.2021 I 2931 mWv
23.7.2021
§ 15 Abs. 3: IdF d. Art. 3 Nr. 1 Buchst. c G v. 16.7.2021 I 2931 mWv 23.7.2021
§ 15 Abs. 4: Früherer Satz 2 u. 3 aufgeh., früherer Satz 1 jetzt einziger Text gem. Art. 21 Nr. 2 Buchst. b
DBuchst. bb G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022
§ 15 Abs. 4 Nr. 3: IdF d. Art. 21 Nr. 2 Buchst. b DBuchst. aa G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022
§ 15 Abs. 6: Eingef. durch Art. 21 Nr. 2 Buchst. c G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022

§ 16 Hauptveranlagung

(1) 1Die Steuermeßbeträge werden auf den Hauptfeststellungszeitpunkt (§ 221 Absatz 2 des Bewer-
tungsgesetzes) allgemein festgesetzt (Hauptveranlagung). 2Dieser Zeitpunkt ist der Hauptveranla-
gungszeitpunkt.

(2) 1Der bei der Hauptveranlagung festgesetzte Steuermeßbetrag gilt vorbehaltlich der §§ 17 und 20
von dem Kalenderjahr an, das zwei Jahre nach dem Hauptveranlagungszeitpunkt beginnt. 2Dieser Steu-
ermeßbetrag bleibt unbeschadet der §§ 17 und 20 bis zu dem Zeitpunkt maßgebend, von dem an die
Steuermeßbeträge der nächsten Hauptveranlagung wirksam werden. 3Der sich nach den Sätzen 1 und 2
ergebende Zeitraum ist der Hauptveranlagungszeitraum.

(3) Ist die Festsetzungsfrist (§ 169 der Abgabenordnung) bereits abgelaufen, so kann die Hauptveranla-
gung unter Zugrundelegung der Verhältnisse vom Hauptveranlagungszeitpunkt mit Wirkung für einen
späteren Veranlagungszeitpunkt vorgenommen werden, für den diese Frist noch nicht abgelaufen ist.

Fußnoten

§§ 15 u. 16 idF d. G v. 7.8.1973 I 965: Niedersachsen - Abweichung durch Niedersächsisches Grundsteu-
ergesetz (NGrStG) v. 7.7.2021 Nds. GVBl. 2021 S. 502 mWv 14.7.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 3087); dieses
geändert durch G v. 20.5.2022 Nds. GVBl. 2022 S. 314 mWv 1.1.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 797)
§§ 15 u. 16 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuerge-
setz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses
geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl. 2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022 (vgl. BGBl. I 2022,
1075) u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I
Nr. 17)
§ 16 Abs. 1 Satz 1: IdF d. Art. 3 Nr. 7 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 16 Abs. 3: IdF d. Art. 15 Nr. 2 G v. 14.12.1976 I 3341 mWv 1.1.1977

§ 17 Neuveranlagung

(1) Wird eine Wertfortschreibung (§ 222 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes) oder eine Artfortschreibung
oder Zurechnungsfortschreibung (§ 222 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes) durchgeführt, so wird der
Steuermeßbetrag auf den Fortschreibungszeitpunkt neu festgesetzt (Neuveranlagung).

(2) Der Steuermeßbetrag wird auch dann neu festgesetzt, wenn dem Finanzamt bekannt wird, daß

1. Gründe, die im Feststellungsverfahren über den Grundsteuerwert nicht zu berücksichtigen sind,
zu einem anderen als dem für den letzten Veranlagungszeitpunkt festgesetzten Steuermeßbe-
trag führen oder
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2. die letzte Veranlagung fehlerhaft ist; § 176 der Abgabenordnung ist hierbei entsprechend anzu-
wenden; das gilt jedoch nur für Veranlagungszeitpunkte, die vor der Verkündung der maßgebli-
chen Entscheidung eines obersten Gerichts des Bundes liegen.
 

(3) 1Der Neuveranlagung werden die Verhältnisse im Neuveranlagungszeitpunkt zugrunde gelegt. 2Neu-
veranlagungszeitpunkt ist

1. in den Fällen des Absatzes 1 der Beginn des Kalenderjahres, auf den die Fortschreibung durch-
geführt wird;
 

2. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 der Beginn des Kalenderjahres, auf den sich erstmals ein ab-
weichender Steuermeßbetrag ergibt. 2§ 16 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden;
 

3. in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Fehler dem Fi-
nanzamt bekannt wird, bei einer Erhöhung des Steuermeßbetrags jedoch frühestens der Beginn
des Kalenderjahres, in dem der Steuermeßbescheid erteilt wird.
 

(4) Treten die Voraussetzungen für eine Neuveranlagung während des Zeitraums zwischen dem Haupt-
veranlagungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermeßbeträge (§ 16 Abs. 2)
ein, so wird die Neuveranlagung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermeßbeträge vorge-
nommen.

Fußnoten

§§ 17 u. 18 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuerge-
setz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600; dieses geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl.
2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 1075) u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl.
2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 17 Abs. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 8 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 17 Abs. 2 Nr. 1: IdF d. Art. 31 Nr. 2 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv 29.12.2020
§ 17 Abs. 2 Nr. 2: IdF d. Art. 15 Nr. 3 Buchst. a G v. 14.12.1976 I 3341 mWv 1.1.1977
§ 17 Abs. 2: Früherer Satz 2 aufgeh. durch Art. 15 Nr. 3 Buchst. b G v. 14.12.1976 I 3341 mWv 1.1.1977

§ 18 Nachveranlagung

(1) Wird eine Nachfeststellung (§ 223 Absatz 1 des Bewertungsgesetzes) durchgeführt, so wird der Steu-
ermeßbetrag auf den Nachfeststellungszeitpunkt nachträglich festgesetzt (Nachveranlagung).

(2) Der Steuermeßbetrag wird auch dann nachträglich festgesetzt, wenn der Grund für die Befreiung
des Steuergegenstandes von der Grundsteuer wegfällt, der für die Berechnung der Grundsteuer maßge-
bende Grundsteuerwert (§ 13 Abs. 1) aber bereits festgestellt ist.

(3) 1Der Nachveranlagung werden die Verhältnisse im Nachveranlagungszeitpunkt zugrunde gelegt.
2Nachveranlagungszeitpunkt ist

1. in den Fällen des Absatzes 1 der Beginn des Kalenderjahres, auf den der Grundsteuerwert nach-
träglich festgestellt wird;
 

2. in den Fällen des Absatzes 2 der Beginn des Kalenderjahres, der auf den Wegfall des Befreiungs-
grundes folgt. 2§ 16 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.
 

(4) Treten die Voraussetzungen für eine Nachveranlagung während des Zeitraums zwischen dem Haupt-
veranlagungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermeßbeträge (§ 16 Abs. 2)
ein, so wird die Nachveranlagung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermeßbeträge vorge-
nommen.

Fußnoten

§§ 17 u. 18 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuerge-
setz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600; dieses geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl.
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2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 1075) u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl.
2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 18 Abs. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 9 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 18 Abs. 2 u. 3 Satz 2 Nr. 1: IdF d. Art. 31 Nr. 2 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv 29.12.2020

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Jede Änderung in der Nutzung oder in den Eigentumsverhältnissen eines ganz oder teilweise von der
Grundsteuer befreiten Steuergegenstandes, die zu einer Änderung oder zum Wegfall der Steuerbefrei-
ung führen kann, hat derjenige anzuzeigen, der nach § 10 als Steuerschuldner in Betracht kommt.

(2) Den Wegfall der Voraussetzungen für die ermäßigte Steuermesszahl nach § 15 Absatz 2 bis 5 hat
derjenige anzuzeigen, der nach § 10 als Steuerschuldner in Betracht kommt.

(3) 1Die Anzeigen nach den Absätzen 1 und 2 sind Steuererklärungen im Sinne der Abgabenordnung,
die den Finanzbehörden nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle elektronisch zu übermitteln sind. 2Die Anzeigen sind bei dem für die Festsetzung des Steuermess-
betrags zuständigen Finanzamt bis zum 31. März des Jahres zu erstatten, das auf das Kalenderjahr der
Änderung nach Absatz 1 oder das Kalenderjahr des Wegfalls der Voraussetzungen nach Absatz 2 folgt.
3Auf Antrag kann die zuständige Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische
Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzu-
geben und eigenhändig zu unterschreiben. 4Für die Entscheidung über den Antrag gilt § 150 Absatz 8
der Abgabenordnung.

Fußnoten

§ 19 Abs. 1 Satz 2 u. Abs. 2 Satz 2 idF d. G v. 7.8.1973 I 965: Niedersachsen - Abweichung durch Nieder-
sächsisches Grundsteuergesetz (NGrStG) v. 7.7.2021 Nds. GVBl. 2021 S. 502 mWv 14.7.2021 (vgl. BGBl.
I 2021, 3087); dieses geändert durch G v. 20.5.2022 Nds. GVBl. 2022 S. 314 mWv 1.1.2022 (vgl. BGBl. I
2022, 797)
§ 19 (früher Abs. 1 Satz 2 u. Abs 2 Satz 2) idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch
Hamburgisches Grundsteuergesetz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021
(vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl. 2022 S. 399 mWv 1.1.2022
u. 23.6.2022 (vgl. BGBl. I 2022, 1075), durch G v. 12.9.2024 HmbGVBl. 2024 S. 554 mWv 1.1.2025 (vgl.
BGBl. 2024 I Nr. 358) u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl.
BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 19 Abs. 1: Früher einziger Text gem. Art. 3 Nr. 10 Buchst. a G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 19 Abs. 1 (früher Satz 1): IdF d. Art. 21 Nr. 3 Buchst. a G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022; frü-
herer Satz 2 aufgeh., früherer Satz 1 jetzt Abs. 1 einziger Text gem. Art. 34 Nr. 1 G v. 23.10.2024 I Nr.
323 mWv 1.1.2025
§ 19 Abs. 2: Eingef. durch Art. 3 Nr. 10 Buchst. b G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 19 Abs. 2 (früher Satz 1): IdF d. Art. 3 Nr. 2 G v. 16.7.2021 I 2931 mWv 23.7.2021 (bezeichnet als Abs.
2); früherer Satz 2 aufgeh., früherer Satz 1 jetzt Abs. 2 einziger Text gem. Art. 34 Nr. 2 G v. 23.10.2024 I
Nr. 323 mWv 1.1.2025
§ 19 Abs. 3: Eingef. durch Art. 21 Nr. 3 Buchst. b G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022; idF d. Art. 34
Nr. 3 G v. 23.10.2024 I Nr. 323 mWv 1.1.2025

§ 20 Aufhebung des Steuermeßbetrags

(1) Der Steuermeßbetrag wird aufgehoben,

1. wenn der Grundsteuerwert aufgehoben wird oder
 

2. wenn dem Finanzamt bekannt wird, daß

a) für den ganzen Steuergegenstand ein Befreiungsgrund eingetreten ist oder
 

b) der Steuermeßbetrag fehlerhaft festgesetzt worden ist.
 

 

(2) Der Steuermeßbetrag wird aufgehoben
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1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 mit Wirkung vom Aufhebungszeitpunkt (§ 224 Absatz 2 des
Bewertungsgesetzes) an;
 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres an,
der auf den Eintritt des Befreiungsgrundes folgt. 2§ 16 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden;
 

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres an,
in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird.
 

(3) Treten die Voraussetzungen für eine Aufhebung während des Zeitraums zwischen dem Hauptveran-
lagungszeitpunkt und dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermeßbeträge (§ 16 Abs. 2) ein, so
wird die Aufhebung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Steuermeßbeträge vorgenommen.

Fußnoten

§ 20 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuergesetz
(HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses geän-
dert durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 20 Abs. 1 Nr. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 24 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 20 Abs. 1 Nr. 2: IdF d. Art. 15 Nr. 4 G v. 14.12.1976 I 3341 mWv 1.1.1977
§ 20 Abs. 2 Nr. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 11 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

§ 21 Änderung von Steuermeßbescheiden

1Bescheide über die Neuveranlagung oder die Nachveranlagung von Steuermeßbeträgen können schon
vor dem maßgebenden Veranlagungszeitpunkt erteilt werden. 2Sie sind zu ändern oder aufzuheben,
wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt Änderungen ergeben, die zu einer abweichenden Festsetzung füh-
ren.

§ 22 Zerlegung des Steuermessbetrags

(1) Erstreckt sich der Steuergegenstand über mehrere Gemeinden, so ist der Steuermessbetrag vorbe-
haltlich des § 24 anteilig in die auf die einzelnen Gemeinden entfallenden Anteile zu zerlegen (Zerle-
gungsanteile).

(2) Zerlegungsmaßstab ist bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft der nach § 239 Absatz 2 des Be-
wertungsgesetzes ermittelte Gemeindeanteil am Grundsteuerwert des Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft.

(3) 1Zerlegungsmaßstab ist bei Grundstücken das Verhältnis, in dem die auf die einzelnen Gemeinden
entfallenden Flächengrößen zueinander stehen. 2Führt die Zerlegung nach Flächengrößen zu einem of-
fenbar unbilligen Ergebnis, sind die Zerlegungsanteile maßgebend, auf die sich die Gemeinden mit dem
Steuerschuldner einigen.

(4) Entfällt auf eine Gemeinde ein Zerlegungsanteil von weniger als 25 Euro, so ist dieser Anteil der Ge-
meinde zuzuweisen, der nach Absatz 2 oder 3 der größte Zerlegungsanteil zusteht.

Fußnoten

§ 22: IdF d. Art. 3 Nr. 12 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

§ 23 Zerlegungsstichtag

(1) Der Zerlegung des Steuermeßbetrags werden die Verhältnisse in dem Feststellungszeitpunkt zu-
grunde gelegt, auf den der für die Festsetzung des Steuermeßbetrags maßgebende Grundsteuerwert
festgestellt worden ist.

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Zerlegung, ohne daß der Grundsteuerwert fortgeschrieben oder
nachträglich festgestellt wird, so sind die Zerlegungsanteile nach dem Stand vom 1. Januar des folgen-
den Jahres neu zu ermitteln, wenn wenigstens bei einer Gemeinde der neue Anteil um mehr als ein
Zehntel, mindestens aber um zehn Euro von ihrem bisherigen Anteil abweicht.
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Fußnoten

§ 23 Abs. 1: IdF d. Art. 3 Nr. 24 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 23 Abs. 2: IdF d. Art. 21 Nr. 3 G v. 19.12.2000 I 1790 mWv 1.1.2002 u. d. Art. 3 Nr. 24 G v. 26.11.2019
I 1794 mWv 3.12.2019

§ 24 Ersatz der Zerlegung durch Steuerausgleich

1Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung bestimmen, daß bei Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft, die sich über mehrere Gemeinden erstrecken, aus Vereinfachungsgründen an Stelle der Zer-
legung ein Steuerausgleich stattfindet. 2Beim Steuerausgleich wird der gesamte Steuermeßbetrag der
Gemeinde zugeteilt, in der der wertvollste Teil des Steuergegenstandes liegt (Sitzgemeinde); an dem
Steueraufkommen der Sitzgemeinde werden die übrigen Gemeinden beteiligt. 3Die Beteiligung soll an-
nähernd zu dem Ergebnis führen, das bei einer Zerlegung einträte.

Abschnitt III Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer

 

§ 25 Festsetzung des Hebesatzes

(1) Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hundertsatz des Steuermeßbetrags oder des Zerlegungsan-
teils die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz).

(2) Der Hebesatz ist für ein oder mehrere Kalenderjahre, höchstens jedoch für den Hauptveranlagungs-
zeitraum der Steuermeßbeträge festzusetzen.

(3) 1Der Beschluß über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes ist bis zum 30. Juni eines Kalen-
derjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen. 2Nach diesem Zeitpunkt kann der
Beschluß über die Festsetzung des Hebesatzes gefaßt werden, wenn der Hebesatz die Höhe der letzten
Festsetzung nicht überschreitet.

(4) 1Der Hebesatz muss vorbehaltlich des Absatzes 5 jeweils einheitlich sein

1. für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und
 

2. für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke.
 

2Werden Gemeindegebiete geändert, so kann die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle für
die von der Änderung betroffenen Gebietsteile für eine bestimmte Zeit verschiedene Hebesätze zulas-
sen.

(5) 1Die Gemeinde kann aus städtebaulichen Gründen baureife Grundstücke als besondere Grund-
stücksgruppe innerhalb der unbebauten Grundstücke im Sinne des § 246 des Bewertungsgesetzes be-
stimmen und abweichend von Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 für die Grundstücksgruppe der baureifen
Grundstücke einen gesonderten Hebesatz festsetzen. 2Baureife Grundstücke sind unbebaute Grundstü-
cke im Sinne des § 246 des Bewertungsgesetzes, die nach Lage, Form und Größe und ihrem sonstigen
tatsächlichen Zustand sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten. 3Ei-
ne erforderliche, aber noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie zivilrechtliche Gründe, die einer sofor-
tigen Bebauung entgegenstehen, sind unbeachtlich.4Als städtebauliche Gründe kommen insbesonde-
re die Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfsund Folgeein-
richtungen, die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen oder die Stärkung der Innenentwick-
lung in Betracht. 5Die Gemeinde hat den gesonderten Hebesatz auf einen bestimmten Gemeindeteil zu
beschränken, wenn nur für diesen Gemeindeteil die städtebaulichen Gründe vorliegen.6Der Gemeinde-
teil muss mindestens 10 Prozent des gesamten Gemeindegebiets umfassen und in dem Gemeindeteil
müssen mehrere baureife Grundstücke belegen sein. 7Die genaue Bezeichnung der baureifen Grund-
stücke, deren Lage sowie das Gemeindegebiet, auf das sich der gesonderte Hebesatz bezieht, sind je-
weils nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer
Karte nachzuweisen und im Wege einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu geben. 8In der Allge-
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meinverfügung sind die städtebaulichen Erwägungen nachvollziehbar darzulegen und die Wahl des Ge-
meindegebiets, auf das sich der gesonderte Hebesatz beziehen soll, zu begründen. 9Hat eine Gemeinde
die Grundstücksgruppe baureifer Grundstücke bestimmt und für die Grundstücksgruppe der baureifen
Grundstücke einen gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebesatz für alle in der Gemeinde
oder dem Gemeindeteil liegenden baureifen Grundstücke einheitlich und höher als der einheitliche He-
besatz für die übrigen in der Gemeinde liegenden Grundstücke sein.

Fußnoten

(+++ § 25 Abs. 4 u. 5: Zur Anwendung vgl. § 37 Abs. 3 +++)
§ 25 (früher Abs. 5 Satz 5 u. 6) idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch das Hambur-
gische Grundsteuergesetz (HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I
2021, 4528); dieses geändert durch G v. 22.6.2022 HmbGVBl. 2022 S. 399 mWv 1.1.2022 u. 23.6.2022
(vgl. BGBl. I 2022, 1075), durch G v. 12.9.2024 HmbGVBl. 2024 S. 554 mWv 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2024 I
Nr. 358) u. durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I
Nr. 17)
§ 25 Abs. 4 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Schleswig-Holstein - Abweichung durch das Gesetz über die
Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens
bei der Grundsteuer Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteinisches Grundsteuerhebesatzgesetz – SH-
GrStHsG) v. 15.10.2024 GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 610-11 mWv 2.11.2024 (vgl. BGBl. 2024 I Nr. 412)
§ 25 Abs. 4 u. 5 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Rheinland-Pfalz - Abweichung durch das Landesgesetz
über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundver-
mögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz (Grundsteuerhebesatzgesetz Rheinland-Pfalz – GrStHsGRP)
v. 25.2.2025 GVBl. S. 25 mWv 1.3.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 216)
§ 25 Abs. 4 u. 5: Früher Abs. 4 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 1 G v. 30.11.2019 I 1875 mWv 1.1.2025

§ 26 Koppelungsvorschriften und Höchsthebesätze

In welchem Verhältnis die Hebesätze für die Grundsteuer der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft,
für die Grundsteuer der Grundstücke und für die Gewerbesteuer zueinander stehen müssen, welche
Höchstsätze nicht überschritten werden dürfen und inwieweit mit Genehmigung der Gemeindeaufsichts-
behörde Ausnahmen zugelassen werden können, bleibt einer landesrechtlichen Regelung vorbehalten.

Fußnoten

§ 26: IdF d. Art. 9 G v. 29.10.1997 I 2590 mWv 1.11.1997

§ 27 Festsetzung der Grundsteuer

(1) 1Die Grundsteuer wird für das Kalenderjahr festgesetzt. 2Ist der Hebesatz für mehr als ein Kalender-
jahr festgesetzt, kann auch die jährlich zu erhebende Grundsteuer für die einzelnen Kalenderjahre die-
ses Zeitraums festgesetzt werden.

(2) Wird der Hebesatz geändert (§ 25 Abs. 3), so ist die Festsetzung nach Absatz 1 zu ändern.

(3) 1Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu
entrichten haben, kann die Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. 2Für die
Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen
ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Fußnoten

§ 27 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuergesetz
(HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses geän-
dert durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)

§ 28 Fälligkeit

(1) Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August
und 15. November fällig.

(2) Die Gemeinden können bestimmen, daß Kleinbeträge wie folgt fällig werden:
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1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt;
 

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser dreißig Euro
nicht übersteigt.
 

(3) 1Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Grundsteuer abweichend vom Absatz 1 oder Absatz 2 Nr.
2 am 1. Juli in einem Jahresbetrag entrichtet werden. 2Der Antrag muß spätestens bis zum 30. Septem-
ber des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. 3Die beantragte Zahlungsweise bleibt so lan-
ge maßgebend, bis ihre Änderung beantragt wird; die Änderung muß spätestens bis zum 30. September
des vorangehenden Jahres beantragt werden.

Fußnoten

§ 28 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuergesetz
(HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses geän-
dert durch G v. 12.9.2024 HmbGVBl. 2024 S. 554 mWv 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2024 I Nr. 358) u. durch G
v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)
§ 28 Abs. 2 Nr. 1 u. 2: IdF d. Art. 21 Nr. 4 G v. 19.12.2000 I 1790 mWv 1.1.2002

§ 29 Vorauszahlungen

Der Steuerschuldner hat bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids zu den bisherigen Fällig-
keitstagen Vorauszahlungen unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten Jahressteuer zu entrichten.

Fußnoten

§ 29 idF d. Bek v. 7.8.1973 I 965: Hamburg - Abweichung durch Hamburgisches Grundsteuergesetz
(HmbGrStG) v. 24.8.2021 HmbGVBl. 2021 S. 600 mWv 1.9.2021 (vgl. BGBl. I 2021, 4528); dieses geän-
dert durch G v. 19.12.2024 HmbGVBl. 2024 S. 720 mWv 6.12.2024 u. 1.1.2025 (vgl. BGBl. 2025 I Nr. 17)

§ 30 Abrechnung über die Vorauszahlungen

(1) 1Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids zu ent-
richten waren (§ 29), kleiner als die Steuer, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für
die vorausgegangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 28), so ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten. 2Die Verpflichtung, rückständige Vorauszah-
lungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.

(2) Ist die Summe der Vorauszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheids entrichtet
worden sind, größer als die Steuer, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vor-
angegangenen Fälligkeitstage ergibt, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Steuerbescheid aufgehoben oder geändert wird.

§ 31 Nachentrichtung der Steuer

Hatte der Steuerschuldner bis zur Bekanntgabe der Jahressteuer keine Vorauszahlungen nach § 29 zu
entrichten, so hat er die Steuer, die sich nach dem bekanntgegebenen Steuerbescheid für die vorange-
gangenen Fälligkeitstage ergibt (§ 28), innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids
zu entrichten.

Abschnitt IV Erlaß der Grundsteuer

 

§ 32 Erlaß für Kulturgut und Grünanlagen

(1) Die Grundsteuer ist zu erlassen
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1. für Grundbesitz oder Teile von Grundbesitz, dessen Erhaltung wegen seiner Bedeutung für
Kunst, Geschichte, Wissenschaft oder Naturschutz im öffentlichen Interesse liegt, wenn die er-
zielten Einnahmen und die sonstigen Vorteile (Rohertrag) in der Regel unter den jährlichen Kos-
ten liegen. 2Bei Park- und Gartenanlagen von geschichtlichem Wert ist der Erlaß von der weite-
ren Voraussetzung abhängig, daß sie in dem billigerweise zu fordernden Umfang der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht sind;
 

2. für öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze, wenn die jährlichen Kosten in der Regel den
Rohertrag übersteigen.
 

(2) 1Ist der Rohertrag für Grundbesitz, in dessen Gebäuden Gegenstände von wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder geschichtlicher Bedeutung, insbesondere Sammlungen oder Bibliotheken, dem Zweck der
Forschung oder Volksbildung nutzbar gemacht sind, durch die Benutzung zu den genannten Zwecken
nachhaltig gemindert, so ist von der Grundsteuer der Hundertsatz zu erlassen, um den der Rohertrag
gemindert ist. 2Das gilt nur, wenn die wissenschaftliche, künstlerische oder geschichtliche Bedeutung
der untergebrachten Gegenstände durch die Landesregierung oder die von ihr beauftragte Stelle aner-
kannt ist.

§ 33 Erlass wegen wesentlicher Reinertragsminde-
rung bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft

(1) 1Die Grundsteuer wird in Höhe von 25 Prozent erlassen, wenn bei Betrieben der Land- und Forstwirt-
schaft der tatsächliche Reinertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50 Prozent gemindert ist und
der Steuerschuldner die Minderung des tatsächlichen Reinertrags nicht zu vertreten hat. 2Beträgt die
vom Steuerschuldner nicht zu vertretende Minderung des tatsächlichen Reinertrags 100 Prozent, ist die
Grundsteuer abweichend von Satz 1 in Höhe von 50 Prozent zu erlassen. 3Der tatsächliche Reinertrag
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ermittelt sich nach den Grundsätzen des § 236 Absatz 2
Satz 1 und 2 des Bewertungsgesetzes für ein Wirtschaftsjahr. 4Er gilt als in dem Erlasszeitraum bezo-
gen, in dem das für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft maßgebliche Wirtschaftsjahr endet.

(2) 1Der Erlass nach Absatz 1 wird nur gewährt, wenn die Einziehung der Grundsteuer nach den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Betriebs unbillig wäre. 2Ein Erlass nach Absatz 1 ist insbesondere aus-
geschlossen, wenn für den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach § 4 Absatz 1, § 4 Absatz 3 oder §
13a des Einkommensteuergesetzes für dasjenige Wirtschaftsjahr ein Gewinn ermittelt wurde, das im Er-
lasszeitraum bei der Ermittlung des tatsächlichen Reinertrags nach Absatz 1 zugrunde zu legen ist.

(3) Eine Ertragsminderung ist kein Erlassgrund, wenn sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung
des Grundsteuerwerts berücksichtigt werden kann oder bei rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Fort-
schreibung hätte berücksichtigt werden können.

Fußnoten

§ 33: IdF d. Art. 3 Nr. 13 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 33 Abs. 1 Satz 3: IdF d. Art. 21 Nr. 4 G v. 16.12.2022 I 2294 mWv 21.12.2022

§ 34 Erlass wegen wesentlicher Ertrags-
minderung bei bebauten Grundstücken

(1) 1Die Grundsteuer wird in Höhe von 25 Prozent erlassen, wenn bei bebauten Grundstücken der nor-
male Rohertrag des Steuergegenstandes um mehr als 50 Prozent gemindert ist und der Steuerschuld-
ner die Minderung des normalen Rohertrags nicht zu vertreten hat. 2Beträgt die vom Steuerschuldner
nicht zu vertretende Minderung des normalen Rohertrags 100 Prozent, ist die Grundsteuer abweichend
von Satz 1 in Höhe von 50 Prozent zu erlassen. 3Normaler Rohertrag ist bei bebauten Grundstücken die
nach den Verhältnissen zu Beginn des Erlasszeitraums geschätzte übliche Jahresmiete. 4Die übliche Jah-
resmiete ist in Anlehnung an die Miete zu ermitteln, die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und
Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. 5Betriebskosten sind nicht einzubeziehen.
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(2) 1Bei eigengewerblich genutzten bebauten Grundstücken gilt als Minderung des normalen Rohertrags
die Minderung der Ausnutzung des Grundstücks. 2In diesen Fällen wird der Erlass nach Absatz 1 nur ge-
währt, wenn die Einziehung der Grundsteuer nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betriebs unbil-
lig wäre.

(3) 1Wird nur ein Teil des Grundstücks eigengewerblich genutzt, so ist die Ertragsminderung für diesen
Teil nach Absatz 2, für den übrigen Teil nach Absatz 1 zu bestimmen. 2In diesen Fällen ist für den gan-
zen Steuergegenstand ein einheitlicher Prozentsatz der Ertragsminderung nach dem Anteil der einzel-
nen Teile am Grundsteuerwert des Grundstücks zu ermitteln.

(4) Eine Ertragsminderung ist kein Erlassgrund, wenn sie für den Erlasszeitraum durch Fortschreibung
des Grundsteuerwerts berücksichtigt werden kann oder bei rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Fort-
schreibung hätte berücksichtigt werden können.

Fußnoten

§ 34: Eingef. durch Art. 3 Nr. 14 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

§ 35 Verfahren

(1) 1Der Erlaß wird jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres für die Grundsteuer ausgesprochen, die für
das Kalenderjahr festgesetzt worden ist (Erlaßzeitraum). 2Maßgebend für die Entscheidung über den Er-
laß sind die Verhältnisse des Erlaßzeitraums.

(2) 1Der Erlaß wird nur auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zu dem auf den Erlaßzeitraum folgenden
31. März zu stellen.

(3) 1In den Fällen des § 32 bedarf es keiner jährlichen Wiederholung des Antrags. 2Der Steuerschuldner
ist verpflichtet, eine Änderung der maßgeblichen Verhältnisse der Gemeinde binnen drei Monaten nach
Eintritt der Änderung anzuzeigen.

Fußnoten

§ 35: Früher § 34 gem. Art. 3 Nr. 15 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

Abschnitt V Übergangs- und Schlußvorschriften

 

Fußnoten

Abschnitt V (Überschrift vor § 36): Eingef. durch Art. 3 Nr. 17 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

§ 36 Sondervorschriften für die Hauptveranlagung 2025

(1) Auf den 1. Januar 2025 findet eine Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge statt (Hauptver-
anlagung 2025).

(2) 1Die in der Hauptveranlagung 2025 festgesetzten Steuermessbeträge gelten abweichend von § 16
Absatz 2 vorbehaltlich der §§ 17 bis 20 mit Wirkung von dem am 1. Januar 2025 beginnenden Kalender-
jahr an. 2Der Beginn dieses Kalenderjahres ist der Hauptveranlagungszeitpunkt.

(3) 1Bescheide über die Hauptveranlagung können schon vor dem Hauptveranlagungszeitpunkt erteilt
werden. 2§ 21 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 3Eine Aufhebung oder Änderung des Bescheids
über die Hauptveranlagung findet auch zur Beseitigung eines Fehlers statt, wenn der Fehler der Finanz-
behörde bis zum Ablauf des Kalenderjahres der Hauptveranlagung bekannt wird.

Fußnoten

§ 36: IdF d. Art. 3 Nr. 18 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
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§ 36 Abs. 3: Eingef. durch Art. 31 Nr. 3 G v. 21.12.2020 I 3096 mWv 29.12.2020
§ 36 Abs. 3 Satz 3: Eingef. durch Art. 32 G v. 2.12.2024 I Nr. 387 mWv 6.12.2024

§ 37 Anwendung des Gesetzes

(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt erstmals für die Grundsteuer des Kalenderjahres 2025.

(2) Für die Grundsteuer bis einschließlich zum Kalenderjahr 2024 findet das Grundsteuergesetz in der
Fassung vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, weiter Anwendung.

(3) § 25 Absatz 4 und 5 in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung ist erstmals bei der Hauptveranla-
gung auf den 1. Januar 2025 anzuwenden.

Fußnoten

§ 37: Früher § 38 gem. Art. 3 Nr. 20 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 37 (früher § 38): IdF d. Art. 38 Nr. 2 G v. 19.12.2008 I 2794 mWv 1.1.2008
§ 37 Abs. 1: Früher einziger Text gem. u. idF d. Art. 3 Nr. 20 Buchst a. G v. 26.11.2019 I 1794 mWv
3.12.2019 (in der Änderungsanweisung als Satz 1 bezeichnet)
§ 37 Abs. 2: Eingef. durch Art. 3 Nr. 20 Buchst b. G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019
§ 37 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 G v. 30.11.2019 I 1875 mWv 1.1.2025

§ 38 Bekanntmachung

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung bekannt zu machen.

Fußnoten

§ 38: Eingef. durch Art. 3 Nr. 21 G v. 26.11.2019 I 1794 mWv 3.12.2019

Redaktionelle Hinweise
Diese Norm enthält nichtamtliche Satznummern.
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